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ÜBEREINSTIMMUNGSZEUGNIS

Nr.: Z-3.2.1-05-5370

Hiermit wird gemäß § 61h des LGBI. Nr. 60/2001 mit dem das OÖ. Bautechnikgesetz geändert wird bestätigt,
dass das (die) Bauprodukt(e)

Ziegelwandelemente für den Massivbau

des Herstellers

Betonwerk Walzer Ges.m.b.H.
Höfleinerstraße 7, A 2070 Retz

der(s) Herstellwerke(s)

Betonwerk Walzer Ges.m.b.H., Höfleinerstraße 7, A 2070 Retz

den Bestimmungen des(r) in der Baustoffliste ÖA,
Ausgabe Dezember 2002 festgelegten Regelwerkes(e)

Verwendungsgrundsatz des OIB "Ziegelwandelemente für den
Massivbau", Ausgabe 2002.01

entspricht.

Das(Die) Produkt(e) unterliegt (unterliegen) einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
Fremdüberwachung durch

Hartl Ges.m.b.H., Prüf. und Überwachungsstelle, Holz-Steiner-Straße 6, A 2201 Seyring
Nummer des Überwachungsvertrages: 211

Gemäß der nach § 61c Abs.1 Pkt. 3. des LGBI. Nr. 60/2001 mit dem das OÖ.Bautechnikgesetz geändert
wird zu erfolgenden Festlegung der Geltungsdauer des Übereinstimmungsnachweises gilt das

Übereinstimmungszeugnis bis

18.04.2010

Das (Die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist(sind) gemäß § 61a des LGBI. Nr. 60/2001 mit dem das
OÖ.Bautechnikgesetz geändert wird verwendbar und der Hersteller ist somit berechtigt, das(die)

Bauprodukt(e) mit dem Einbauzeichen entsprechend § 61i Abs. 3 des LGBI. Nr. 60/2001 mit dem das
OÖ.Bautechnikgesetz geändert wird zu kennzeichnen. Das Übereinstimmungszeugnis wird von den

Vertragsparteien anerkannt.
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